
 

 

Vereinbarung / Zertifikat 
 
 
 
1. Die Philosophie der PANArt Hangbau AG und deren Schutz 
Die Musikinstrumente der PANArt Hangbau AG sind sowohl konstruktiv als auch in klanglicher Hinsicht 
individuelle handgefertigte Schöpfungen der HangbauerInnen auf der Grundlage des Patentes Nr. 693 319. 
Das Design des Hang ist weltweit geschützt. Sowohl Hang als auch PANArt sind eingetragene Marken. Um 
spekulativem Handel vorzubeugen, haben sich die Verantwortlichen der PANArt Hangbau AG entschieden, 
mit den Käufern von PANArt-Instrumenten Folgerechtsvereinbarungen zu treffen, welche eine 
Kommerzialisierung der Instrumente zum Nachteil der Herstellerin und der mit ihr verbundenen Institutionen 
verhindern sollen.  
 
2. Die Verpflichtung der Käuferschaft 
Der unterzeichnende Käufer / die unterzeichnende Käuferin anerkennt mit Unterzeichnung dieser 
Vereinbarung folgende Pflichten:  
▪ unverzügliche Information der PANArt Hangbau AG vor jeglicher Art von Veräusserung des 
Musikinstrumentes unter Angabe der Veräusserungsbedingungen und Adresse des Erwerbers / der 
Erwerberin, damit die Verkäuferin das Werkverzeichnis nachführen kann; die aus dieser Vereinbarung 
entstehenden Pflichten sind bei jeder Veräusserung den Erwerbern zu überbinden; 
▪ die Eigentümer eines Hang-Instrumentes räumen PANArt Hangbau AG bei entgeltlicher Veräusserung ein 
Vorkaufsrecht ein. PANArt hat das Recht, das Instrument zu einem maximalen Preis in der Höhe des 
ursprünglichen Kaufpreises zurückzukaufen, ist indes je nach Zustand des Instrumentes nicht zum Rückkauf 
verpflichtet. 
▪  Der Eigentümer verpflichtet sich, das Instrument nicht zu einem höheren als den ursprünglichen Kaufpreis 
zu verkaufen.  
 
3. Zertifikat 
Sie erhalten aus dem Hangbauhause das Hang Nummer.................. 
  
4. Zahlungsbedingungen 
Der Kaufpreis beträgt........................................................................  
Versandpreis:..................................................................................... 
Zubehör:............................................................................................ 
 
Nutzen und Gefahr gehen durch Bezahlung des Kaufpreises auf die Käuferschaft über. Die Risiken des Transportes 
gehen zulasten des Käufers. Der Kaufpreis ist im Voraus durch Ueberweisung auf das Konto der PANArt zu bezahlen 
oder durch Barbezahlung bei Abholung am Domizil der PANArt Hangbau AG. 
 
5. Garantieerklärung und Rückgaberecht 
Die PANArt Hangbau AG bestätigt die Echtheit und Authentizität des Kaufgegenstandes. Der Versand der Instrumente 
erfolgt mit einer Schutzschale, verpackt in einer eigens dafür hergestellten Kartonschachtel. Innerhalb von 7 Tagen 
nach Erhalt kann das Instrument an die PANArt Hangbau AG zurückgeschickt werden. Der Kaufpreis wird 
zurückerstattet, sofern das Instrument nicht beschädigt ist. Die Kosten der Rücksendung gehen zu Lasten des 
Käufers/der Käuferin. Die PANArt Hangbau AG übernimmt keine Gewähr, wenn das Hang unsorgfältig behandelt 
oder von Dritten unsachgemäss repariert wird.  
 
6. Konventionalstrafe 
Eine Verletzung dieses Vertrages wird mit einer Konventionalstrafe in der Höhe des ursprünglichen Kaufpreises 
geahndet. 
 
7. Gerichtsstand/Anwendbares Recht 
Die Parteien erklären, dass bei Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung schweizerisches Recht zur Anwendung kommt. 
Der Gerichtsstand ist Bern, CH. 
 
Datum/Ort: ..................................   Datum/Ort: ....................................................... 
 
 
.....................................................   .......................................................................... 
Unterschrift Verkäufer   Unterschrift Käufer 


